
Weitere Informationen zur medizinisch psychologischen Untersuchung erhalten Sie in der 
Region bei folgenden Stellen: 
 
 
 

TÜV Nord Gruppe    TÜV Hessen Life Service 
Begutachtungsstelle    Begutachtungsstelle 
für Fahreignung     für Fahreignung 
Herforder Str. 1-3    Feilenstr. 1 (Ärztegemeinschaft) 
33602 Bielefeld     33602 Bielefeld 
 
Tel.: 0521/52191900    Tel.: 0521/96776970 

 
 
 
 

PIMA-MPU GmbH    TÜV Nord Gruppe 
Begutachtungsstelle    Begutachtungsstelle 
für Fahreignung     für Fahreignung 
Am Bernhardbrunnen 1    Borchener Str. 2 a 
59555 Lippstadt    33098 Paderborn 
 
Tel.: 02941/202942    Tel.: 05251/1840910 
 

 
 
Weitere Beratungen erhalten Sie bei den Beratungsstellen für Suchtgefährdete und 
Suchtkranke: 
 
Kreis Gütersloh, Herzebrocker Str. 140, 33334 Gütersloh, Tel.: 05241-851718 
 
Caritasverband Kreis Gütersloh e. V., Unter den Ulmen 14 b, 33330 Gütersloh, Tel.: 05241-994070 
 
Sie können sich wegen weiterer Informationen auch an jede andere anerkannte medizinisch-
psychologische Begutachtungsstelle für Fahreignung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland 
oder jede andere verkehrspsychologisch qualifizierte Stelle oder Person wenden. 
 
 
 
Suchterkrankung wegen Alkohol-, Drogen-, Medikamentenabhängigkeit 
 
Bei einer Abhängigkeitserkrankung ist eine positive Einschätzung der Fahreignung nur nach einer 
erfolgreichen Entwöhnungsbehandlung und einer nach Anschluss der Therapie ärztlich 
nachgewiesenen einjährigen Abstinenzzeit zu erwarten. Der Nachweis einer ausreichenden 
Abstinenzzeit ist häufig auch bei schwerem Alkohol-, Drogen-, Medikamentenmissbrauch erforderlich. 
 
Die einjährige Abstinenzzeit ist durch unangekündigte ärztliche Urinkontrollen oder regelmäßige 
Haaranalysen nachzuweisen.  
 
Zum Nachweis der Fahreignung wird im Rahmen des Antrages auf Erteilung einer neuen 
Fahrerlaubnis die Vorlage eines positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens einer amtlich 
anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung verlangt. 
 
Im Falle einer notwendigen medizinisch-psychologischen Begutachtung sollten Sie sich frühzeitig 
verkehrspsychologisch beraten lassen. Bei einer solchen Beratung sollten Ihre individuellen 
Voraussetzungen für eine positive Begutachtung geklärt werden. 


